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Textgegenüberstellung 
 Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 - Änderung des Universitätsgesetzes 2002 
§ 25. (4) … 

 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind zu entsenden 

(§ 23 Abs. 1 des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 1998 
– HSG 1998, BGBl. I Nr. 22/1999).

§ 25. (4) … 
 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind zu entsenden 

(§ 32 Abs. 1 des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 
– HSG 2014, BGBl. I Nr. XXX/2014).

§ 51. (4) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in 
Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach dem Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaftsgesetz 1998, BGBl. I Nr. 22/1999.

§ 51. (4) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in 
Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach dem HSG 2014. 

Artikel 3 - Änderung des Fachhochschul-Studiengesetzes 
§ 4. (10) Ordentliche Studierende an Fachhochschul-Studiengängen und au-

ßerordentliche Studierende an Lehrgängen zur Weiterbildung gehören der Öster-
reichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft gemäß Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaftsgesetz 1998, BGBl. I Nr. 22/1999, an.

§ 4. (10) Ordentliche und außerordentliche Studierende gehören der Österrei-
chischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft gemäß dem Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 – HSG 2014, BGBl. I Nr.  XXX/2014, 
an.

§ 5. (1) Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen sind Bildungseinrichtun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 1 HSG 1998, die §§ 4, 4a Abs. 1 und 11 Abs. 1 
HSG 1998 sind sinngemäß auf diese Erhalter anzuwenden. § 20b Abs. 2 und 
Abs. 3 HSG 1998 sind sinngemäß anzuwenden. Es ist eine Vorsitzendenkonferenz 
der Fachhochschul-Studienvertretungen einzurichten, dabei ist § 7a HSG 1998 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Bei den Erhaltern sind folgende Vertretungseinrichtungen einzurichten: 
 1. die Fachhochschul-Studienvertretung, 
 2. die Studiengangsvertretungen und 
 3. die Jahrgangsvertretungen. 

(3) Die Fachhochschul-Studienvertretung hat eine Satzung zu erlassen. In 
dieser können weitere Vertretungseinrichtungen (zB Referate, Standortvertretung, 
Gruppenvertretung) eingerichtet werden. Mitglieder der Fachhochschul-
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Studienvertretung sind alle Vorsitzenden der Studiengangsvertretungen. Bei weni-
ger als fünf Studiengängen sind zusätzlich alle Vorsitzenden der Jahrgangsvertre-
tungen Mitglieder der Fachhochschul-Studienvertretung. Die §§ 7 Abs. 1 Z 4, 13 
Abs. 2 und 3, 14 Z 1, Z 5 und Z 8, 26 und 30 Abs. 3 HSG 1998 gelten für die 
Fachhochschul-Studienvertretung. 

§ 17 Abs. 1 HSG 1998 ist auf Studiengangsvertretungen sinngemäß anzu-
wenden. 

§§ 21 und 22 HSG 1998 sind sinngemäß anzuwenden. Die lehrveranstal-
tungsbezogene Anwesenheitsvorgabe gilt für Studierendenvertreterinnen und Stu-
dierendenvertreter nicht. 

(4) Es gelten die Wahlgrundsätze gemäß § 34 Abs. 1 HSG 1998. Bei Jahr-
gangs- oder Studiengangsvertretungen sind alle Studierenden des Wirkungsbe-
reichs aktiv und passiv wahlberechtigt. §§ 20a Abs. 4 und 7 und 45a HSG 1998 
gelten sinngemäß. Für die Durchführung der Wahlen ist der Erhalter beziehungs-
weise eine von ihm bestimmte Person zuständig. Die Wahlen der Jahrgangs- und 
Studiengangsvertretungen finden jährlich in den letzten beiden Monaten des Stu-
dienjahres statt. Studierende des ersten Studienjahres wählen innerhalb des ersten 
Monats ihre Jahrgangsvertretung. Die Anzahl der Jahrgangs- und 
Studiengangsvertreterinnen und Studiengangsvertreter sind in der Satzung festzu-
legen. Die Jahrgangs- und Studiengangsvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden. Die Fachhochschul-Studienvertretung wählt in-
nerhalb eines Monats nach der Wahl der Studiengangsvertretungen eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden mit vier Stellvertreterinnen oder Stellvertretern. 
Passiv wahlberechtigt sind alle Studierenden des jeweiligen Erhalters. 

(5) Die Fachhochschul-Studienvertretungen von Erhaltern mit weniger als 
1000 Studierenden gehören der Wahlgemeinschaft gemäß § 35a Abs. 4 HSG 1998 
an. Die Fachhochschul-Studienvertretungen von Erhaltern mit mindestens 1000 
Studierenden haben eine Studierendenvertreterin oder einen Studierendenvertreter 
sowie eine Ersatzperson in die Bundesvertretung der Studierenden gemäß § 7 
Abs. 1 HSG 1998 zu wählen. § 35a Abs. 3 HSG 1998 gilt sinngemäß.

§ 27. (1) … § 27. (1) bis (12) 
(13) Die Wahlen der Jahrgangs- und Studiengangsvertretungen sind gemäß 

den Bestimmungen des § 5 bis spätestens 31. Dezember 2014 letztmalig durchzu-
führen, wobei die Funktionsperiode der Fachhochschul-Studienvertretungen, der 
Studiengangsvertretungen und der Jahrgangsvertretungen mit 30. Juni 2015 endet. 
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Artikel 4 - Änderung des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes 
§ 11. (1) … 

 1. … 
 2. zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Österreichischen Hochschülerin-

nen- und Hochschülerschaft; 
 3. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Vereins zum Aufbau und zur 

Förderung einer bundesweiten Studierendenvertretung der Privatuniversi-
täten; 

 4. … 

§ 11. (1) … 
 1. … 
 2. drei Vertreterinnen oder Vertretern der Österreichischen Hochschülerin-

nen- und Hochschülerschaft, wobei eine Vertreterin oder ein Vertreter von 
der Vorsitzendenkonferenz der Privatuniversitätsvertretungen gemäß § 10 
Abs. 4 des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 – 
HSG 2014, BGBl. I Nr.  XXX/2014, nominiert wird; 

 3. entfällt 
4. … 

5. Abschnitt 

Registrierung grenzüberschreitender Studien

5. Abschnitt 

Grenzüberschreitende Studien
§ 27. (1) Bildungseinrichtungen, die in ihrem jeweiligen Herkunfts- bzw. 

Sitzstaat als postsekundär im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG anerkannt sind, dürfen 
in Österreich ihre Studien durchführen, soweit diese in ihrem Herkunfts- bzw. 
Sitzstaat anerkannte Ausbildungen im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG darstellen 
und diese Studien und akademischen Grade mit österreichischen Studien und aka-
demischen Graden vergleichbar sind. Die Studien an Universitäten nach UG und 
der Universität für Weiterbildung Krems nach DUK-Gesetz 2004, am Institute of 
Science and Technology - Austria gemäß dem Bundesgesetz über das Institute of 
Science and Technology - Austria, BGBl. I Nr. 69/2006, und die Studien an öf-
fentlichen und privaten Pädagogischen Hochschulen oder private Studienangebote 
nach Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006 sowie Lehrgänge zur Weiterbil-
dung nach FHStG, gelten auf Grund der genannten Bundesgesetze, die Studien an 
Privatuniversitäten und die Fachhochschul-Studiengänge aufgrund der Akkreditie-
rung nach §§ 23 und 24 als registriert. 

(2) Eine Antrag stellende Bildungseinrichtung hat der Registrierungsstelle 
Folgendes vorzulegen: 
 1. Urkunde über die Anerkennung als postsekundäre Bildungseinrichtung 

gemäß den Bestimmungen des Herkunfts- bzw. Sitzstaates; 
 2. Nachweis über das Recht auf Durchführung von Studien im Ausmaß von 

mindestens sechs Semestern, bei denen die Zulassung die allgemeine 

§ 27. Bildungseinrichtungen, die in ihrem jeweiligen Herkunfts- bzw. Sitz-
staat als postsekundär im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG anerkannt sind und Studi-
en in Österreich durchführen, haben im rechtsgeschäftlichen Verkehr mit ihren 
Studienwerberinnen und Studienwerbern und ihren Studierenden in Österreich auf 
die Rechtsgrundlage ihrer Anerkennung und der Anerkennung des jeweiligen Stu-
diums im Herkunfts- bzw. Sitzstaat hinzuweisen. Das Anbieten von Studien, wel-
che mit österreichischen Studien nicht vergleichbar sind, ist unzulässig. Bildungs-
einrichtungen, die in ihrem jeweiligen Herkunfts- bzw. Sitzstaat nicht als postse-
kundär im Sinne des § 51 Abs. 2 Z 1 UG anerkannt sind, dürfen Studien in Öster-
reich nicht anbieten. 
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Universitätsreife oder den Nachweis der künstlerischen Eignung voraus-
setzt, bzw. darauf aufbauende Studien sowie auf Verleihung akademischer 
Grade gemäß den Bestimmungen des Herkunfts- bzw. Sitzstaates; 

 3. Anführung der in Österreich oder in Zusammenarbeit mit österreichischen 
Einrichtungen geplanten Studien samt den Studienplänen und den akade-
mischen Graden; 

 4. Bestätigung der für Hochschulwesen zuständigen Behörde des Herkunfts- 
bzw. Sitzstaates, dass die in Österreich angebotenen Studien und die ent-
sprechenden akademischen Grade gemäß Z 3 im Herkunfts- bzw. Sitzstaat 
volle rechtliche Wirkung entfalten. 

(3) Registrierungsstelle ist die zuständige Bundesministerin oder der zustän-
dige Bundesminister. Auf das Verfahren sind das AVG und das Zustellgesetz an-
zuwenden. § 25 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

(4) Die Registrierungsstelle hat die vorgelegten Unterlagen zu überprüfen. 
Sind die Nachweise vollständig, echt und richtig, ist die ausländische postsekundä-
re Bildungseinrichtung zu registrieren. Registrierte Bildungseinrichtungen dürfen 
den Studienbetrieb in Österreich aufnehmen und durchführen. 

(5) Soferne die im Abs. 1 und 2 angeführten Nachweise nicht vorgelegt wer-
den oder die dort genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist die Aufnahme 
des Studienbetriebs zu untersagen. Das Anbieten der betreffenden Studien in Ös-
terreich ist in diesem Fall nicht zulässig. 

(6) Die Registrierungsstelle hat ein Verzeichnis der registrierten Bildungsein-
richtungen und Studien zu führen und auf dem neuesten Stand zu halten. Dieses 
Verzeichnis ist von der Registrierungsstelle in geeigneter Weise zu veröffentli-
chen. 

(7) Mit der Registrierung der Studien durch die Registrierungsstelle ist keine 
Feststellung der Gleichwertigkeit mit österreichischen Studien und entsprechenden 
österreichischen akademischen Graden verbunden. Die Studien und akademischen 
Grade gelten als solche des Herkunfts- bzw. Sitzstaates der Bildungseinrichtung. 

§ 32. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Studiengang oder eine Bil-
dungseinrichtung, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu akkredi-
tieren oder zu registrieren ist, ohne Vorliegen einer entsprechenden Akkreditie-
rung oder Registrierung betreibt oder dem Hochschulwesen eigentümliche Be-
zeichnungen oder akademische Grade, ohne nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes dazu berechtigt zu sein, verleiht, vermittelt oder führt, begeht, wenn 

§ 32. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Studiengang oder eine Bil-
dungseinrichtung, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu akkredi-
tieren ist, ohne Vorliegen einer entsprechenden Akkreditierung betreibt oder dem 
Hochschulwesen eigentümliche Bezeichnungen oder akademische Grade, ohne 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes dazu berechtigt zu sein, verleiht, 
vermittelt oder führt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-
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die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro 
zu bestrafen ist. 

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwal-
tungsübertretung, die von der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro zu bestrafen ist. 

§ 37.  (1) … § 37.  (1) bis (3) 
(4) § 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr.  XXX/2014 

tritt mit 1. Juli 2015 in Kraft.

Artikel 5 - Änderung des Bundesgesetzes über die Universität für Weiterbildung Krems 
§ 8. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden in den Kollegialorga-

nen der Universität für Weiterbildung Krems werden aus dem Kreis der Studie-
renden gewählt. 

§ 8. Die Entsendung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertre-
tern in die Kollegialorgane der Universität für Weiterbildung Krems erfolgt gemäß 
§ 32 Abs. 1 des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 – 
HSG 2014, BGBl. I Nr.  XXX/2014. Werden Studierendenvertreterinnen und Stu-
dierendenvertreter in diese nicht zeitgerecht entsendet, hat der Universitätsrat eine 
einmalige Nachfrist zur Nachholung der Entsendung zu setzen. Verstreicht diese 
Frist ergebnislos, gilt das Kollegialorgan auch ohne Studierendenvertreterinnen 
und Studierendenvertreter als gesetzmäßig zusammengesetzt.

§ 16. (1) … § 16. (1) bis (3) 
(4) § 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr.  XXX/2014 tritt mit 

1. Juli 2015 in Kraft. Die direkt aus dem Kreis der Studierenden gewählten Studie-
rendenvertreterinnen und Studierendenvertreter in den Kollegialorganen üben ihre 
Funktion solange weiterhin aus, bis eine Entsendung gemäß § 32 HSG 2014 er-
folgt.
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